
Bitte, ein Geschäftsordnungsantrag.

Frau Krehl (SPD):

Ich möchte um die Erweiterung der Tagesordnung um einen 
Tagesordnungspunkt bitten. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90/ 
Grüne und F.D.P. bringen folgenden Antrag ein:

„Die Volkskammer möge beschließen:
Die Volkskammer beauftragt die Regierung der DDR, die 
Weitergeltung der jetzt in der DDR gültigen Fristenrege
lung zum Schwangerschaftsabbruch im Einigungsvertrag 
für eine Übergangszeit von fünf Jahren zu sichern.“

(Protest bei CDU/DA)

Im Einigungsvertrag, Artikel 4 Abs. 5, wird für den Artikel 143 
des Grundgesetzes festgelegt, daß das DDR-Recht bis zum 
31. Dezember 1995 gelten kann. In einer so schwierigen Frage 
wie der Fristenregelung muß dieser Zeitraum unbedingt ausge
schöpft werden, damit diese Frage in der Bevölkerung gründlich 
diskutiert werden kann und die unterschiedlichen Erfahrungen 
ausgetauscht werden können. Ein gesamtdeutsches Parlament 
darf diese Frage nicht unter Zeitdruck verhandeln.

Die Verhandlung zum Einigungsvertrag bot uns jetzt die Si
tuation, daß diese wichtige und sensible Frage unter enormen 
Zeitdruck verhandelt wird. Zwei Jahre sind für eine Diskussion 
geplant, die in der Bundesrepublik schon jahrelang andauert. 
Für die Frauen in der DDR stand dieses Problem bis jetzt nicht. 
Sie müssen sich mit dieser Problematik erst auseinandersetzen. 
Wir brauchen die Möglichkeit, hier alles Für und Wider sorgfäl
tig abzuwägen und nach einer gemeinsamen Lösung für ein ein
heitliches Deutschland zu suchen. Die Diskussion muß auf brei
ter Basis erfolgen und vor allem von Frauen geführt werden. Es 
führt zu nichts, wenn einige Männer jetzt entscheiden, was zu 
tun und zu lassen ist. Die Fristenregelung muß von einer breiten 
Bevölkerungsschicht diskutiert werden, und die Regelung die
ser Frage muß gemeinsam gefunden werden. Das in zwei Jahren 
zu schaffen ist unmöglich. Wir brauchen dafür die maximal mög
liche Zeit, die zur Verfügung stehen kann. Ich bitte, daß das auf 
der Tagesordnung entsprechend behandelt wird.

(Beifall bei der SPD, bei Bündnis 90/Grüne, 
bei der PDS und bei der F.D.P.)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Meine Damen und Herren! Hier liegt ein Antrag auf Erweite
rung der Tagesordnung vor, er bedarf auch der Zweidrittelmehr
heit. Wer dafür ist, daß dieser Antrag der SPD, von Bündnis 90/ 
Grüne und der F.D.P. heute auf die Tagesordnung kommt, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Meine Damen und Herren, das 
müssen wir bitte zählen. Die Schriftführer zählen bitte.

Ich frage nochmals: Wer dafür ist, daß der Antrag der Fraktio
nen der SPD, Bündnis 90/Grüne und der F.D.P. heute noch auf 
die Tagesordnung kommt, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Wer dagegen ist, daß der Antrag heute auf die Tagesordnung 
kommt, den bitte ich um das Handzeichen. Meine Damen und 
Herren! Wer enthält sich der Stimme? -

Meine Damen und Herren! Dafür sind 162 Abgeordnete, dage
gen sind 145 Abgeordnete. Enthalten haben sich 11 Abgeordnete.

Damit ist die Zwei-Drittel-Mehrheit nicht erreicht. Der Antrag 
kommt heute nicht auf die Tagesordnung.

(Pfuiruf von der PDS)

Ja, bitte.

Gauck (Bündnis 90/Grüne):

Ich bitte um die Gelegenheit, eine Erklärung abgeben zu kön
nen - entsprechend § 22.

(Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: Gut, dann gebe ich Ihnen 
gleich das Wort zu der Erklärung.)

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich gebe als Vorsitzender des Sonderausschusses folgende Er
klärung ab:

Während der gestrigen Regierungspressekonferenz erklärte 
Staatssekretär Stief, daß der Sonderausschuß den Regelungen 
über die Unterlagen des ehemaligen MfS - siehe Anlage 1 Eini
gungsvertrag - zugestimmt habe. Das ist unrichtig. Richtig ist: 
Der stellvertretende Vorsitzende Ralf Geisthardt und ich haben 
am Montag in Bonn Kenntnis über den Text erhalten. Die Kennt
nisnahme war zu keiner Zeit mit einer Zustimmung verbunden. 
Dies war ohnehin unmöglich, da die Volkskammer am 24.8. mit 
überwältigender Mehrheit ein Gesetz beschlossen hatte, dem 
die in Anlage 1 formulierten Festlegungen nicht entsprechen. 
Die Fraktionen dieses Hauses hatten sich für Aufnahme des Ge
setzes in den Einigungsvertrag ausgesprochen. Der Sonderaus
schuß hatte für heute eine Aktuelle Stunde angestrebt über 
einen Antrag von mehr als 20 Abgeordneten. Nach Verhandlung 
im Präsidium ist nun der zweckmäßigere Weg gegangen wor
den, dem Ausschuß Deutsche Einheit die Auffassung des Son
derausschusses zuzuarbeiten. Sie besteht in der Aussage, daß 
das Gesetz - Drucksache Nr. 165 a - vom 24.8. als fortgeltendes 
Recht in die entsprechende Gesetzesliste aufgenommen wird. 
Diese Auffassung vertritt auch der Rechtsausschuß.

(Beifall)

Das Verhandlungsergebnis, das in Anlage 1 zu diesem Sach- 
thema vorliegt, entspricht nicht dem erklärten Willen dieses 
Hauses. Es ist unverständlich, daß der Wille des Parlaments oh
ne zwingende Gründe an wichtigen Punkten unberücksichtigt 
blieb. Insbesondere muß die Verantwortlichkeit des Präsidenten 
des Bundesarchivs für die Gesamtheit des Materials und die Be
setzung seines Beirates - eine Person von 3 vorgesehenen soll 
aus dem Gebiet der ehemaligen DDR sein - als unangemessen 
betrachtet werden. Die Negierung der Länderverantwortung, 
die Einschränkung von Aufarbeitungsmöglichkeiten sowie der 
Auskunftsmöglichkeiten sind weitere wichtige Dissenspunkte. 
Die Verhandlungsführung der DDR wird ersucht, dem erklärten 
Willen der Volkskammer zu entsprechen.

(Starker Beifall)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Ein Geschäftsordnungsantrag.

Poppe (Bündnis90/Grüne):

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne beantragt auf Grund der eben 
gehörten Erklärung die Aufnahme eines zusätzlichen Tagesord
nungspunktes mit folgendem Inhalt: Das Gesetz über die Siche
rung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemali
gen Ministeriums für Staatssicherheit vom 24.8. in der Drucksa
che Nr. 165 a, das von der Volkskammer mit großer Mehrheit be
schlossen wurde, wird als fortgeltendes Recht in die Gesetzesli
ste zum Einigungsvertrag aufgenommen.

(Beifall)

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Dieser Antrag von der Fraktion Bündnis 90/Grüne soll dann 
hier als Beschlußfassung vorgelegt werden. Kann ich den Antrag 
bitte mal sehen? Liegt er schriftlich vor? -

(Zuruf von Bündnis 90/Grüne: Wir bringen ihn gleich.)

Also, wir müssen darüber abstimmen. Es bedarf ebenfalls der 
Zwei-Drittel-Mehrheit, wenn dieser Antrag der Fraktion Bünd
nis 90/Grüne heute hier noch verhandelt und auf die Tagesord
nung gesetzt werden soll. Ich bitte die Abgeordneten um das
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